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Sondernutzungen an öffentl ichen Straßen;
Durchführung von Plakatwerbung für die Piratenpartei anlässlich der

Europawahl2014

lhr Schreiben vom A4.03.2014

Sehr geehrter Herr Palm,

abweichend von $ 33 Abs. 1 Nr. 3 SIVO darf Plakatwerbung a19 {]ass von Wahlen

innerhalb einer Zeit von zwei Monaten unmittelbar vor dem Wahltag durchgefÜhrt

werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

Die Plakatwerbung darf nach ort und Art der Anbringung sowie nach Form und

Farbe der plakat""ni"frt zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen

Anlass geben oder deren wirkung beäintrachtigen. Auf $ 33 Abs' 2 StVO wird

hingewiesen.

Plakatwerbung ist unzulässig im Bereich von Kreuzungen und EinmÜndungen' vor

Bahnübergängen sowie im lnnenrand von Kurven'

An Bundesautobahnen, Kraftfahrstraßen und außerorts an vierstreifigen Straßen' an

deren Auf- und Abfahrten sowie an Brückengeländern Über Bundes- und

Landesstraßen außerhalb der bebauten Ortslage ist Plakatwerbung unzulässig'

Es dürfen auf keinen Fall Plakate an vorfahrtsregelnden Zeichen und

Lichtanlagen sowie an Straßenbäumen angebracht werden' Auch das

Aufstellen in Kreisverkehrsplätzen ist untersagt'
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soweit sie beabsichtigen, wesselmanntafeln in unmittelbarer Nähe zu Bundes- bzw'

Landesstraßen aufzustellen, empfehten wir lhnen sich mit Hessen Mobil Darmstadt'

Tel. 06151/3306-0 in Verbindun g- zu setzen' .soweit hier bekannt ist' sind

Mindestabstände zu klassifizierten straßen einzuhalten.

N a c h $ 3 2 A b s . l u n d 2 d e s B W G i s t w ä h r e n d d e r W a h | z e i t i n u n d a n d e m G e b ä u d e ,
in dem sich der wahlraum befindet, sowie in dem Bereich mit einem Abstand von

weniger als zehn Metern von dem öebäudeeingang jede Beeinflussung,der Wähler

durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unierschriftensammlung verboten'

Die Ausnahmegenehmigung wird unter dem Vorbehalt des jeweiligen Widerrufs

erteilt.

Die Plakatwerbung ist spätestens sieben Tage nach dem wahltag zu entfernen'

Erfolgt dies nic-ht, wirO die zuständige Straßenmeisterei im Wege der

Ersatzvornahme die wahrwerbung entfernön. Die hierdurch entstehenden Kosten

werden in Rechnung gestellt.

Eine Kopie der Sondernutzungssatzung fügen wir zu lhrer Kenntnisnahme bei'

n Grüßen

a**-

Anlaqe: Sondernutzungssatzung der Stadt Dieburg
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